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 Resultat GGR 1. Lesung Änderungsanträge Stadtrat 2. Lesung Änderungen BPK 2. Lesung 

Kapitel 1  
Allg. Bestimmungen 
 

   

Ziff. 1  
Geltungsbereich und 
Bestandteile 

1 Der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplans ist im zugehörigen Situa-

tionsplan im Massstab 1:1'000 fest-

gelegt.  

2 Verbindliche Bestandteile des Be-

bauungsplans An der Aa II, Plan Nr. 

7517, sind der Situationsplan im 

Massstab 1:1'000 und diese Bestim-

mungen. 
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3 Das Richtprojekt Bebauungsplan An 

der Aa II vom 26.9.2022 sowie der 

dazugehörende Freiraumplan im 

Massstab 1:500 sind für die Beurtei-

lung der kubischen Gliederung und 

der gestalterischen Qualität der 

Bauten, Anlagen sowie der Umge-

bung im Bewilligungsverfahren weg-

leitend. Von diesem Richtprojekt 

darf vorbehältlich der Bestimmun-

gen des Bebauungsplans sowie des 

übergeordneten Rechts abgewichen 

werden, sofern qualitativ insgesamt 

wiederum eine zumindest gleichwer-

tige und überzeugende Lösung er-

zielt wird. 

4 Sofern der Bebauungsplan keine 

abweichenden Bestimmungen ent-

hält, gelten die Vorschriften der je-

weiligen Bauordnung und des Zo-

nenplans. 
 

Ziff. 2  
Zweck und Ziele 

1 Der Bebauungsplan An der Aa II si-

chert die städtebaulichen, architek-

tonischen und freiräumlichen Quali-

täten des aus dem Wettbewerbsver-

fahren ermittelten Siegerprojekts.  
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2 Mit dem Bebauungsplan werden 

insbesondere folgende Ziele ver-

folgt: 

− Sicherstellung eines Hauptstütz-

punkts für den Busbetrieb und 

die Rettungsdienste; 

− Sicherstellung von Verbindungen 

zu den angrenzenden Gebieten 

für den Langsamverkehr;  

− Sicherstellung eines Angebots 

an Wohnflächen zur Kosten-

miete; 

− Sicherstellung einer sorgfältigen 

Umgebungsgestaltung und Aus-

bildung der Randbereiche sowie 

der ökologischen Aufwertung 

des Siehbachs; 

− Sicherung eines Quartierfrei-

raums (§ 8 BO). 

Kapitel 2 Bebauung 
 

   

Ziff. 3  
Gestaltung 

Bauten und Anlagen sind sowohl für 

sich als auch im Gesamtzusammen-

hang besonders gut zu gestalten. 

Sie haben die wesentlichen Vorzüge 

gemäss § 32 Abs. 2 PBG zu erfül-

len. 
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Ziff. 4  
Baubereiche 

1 Lage und äussere Abmessungen 

der oberirdischen Hauptgebäude er-

geben sich aus den im Situations-

plan und den Schnitten definierten 

Mantellinien für die Baubereiche A 

bis D. Anbauten und auskragende 

Bauteile wie Vordächer u. dgl. dür-

fen die Mantellinien nur innerhalb 

der bezeichneten Bereiche überra-

gen. Sie dürfen den gesamten Be-

reich beanspruchen.  

2 In den Baubereichen A und D sind 

an den schematisch bezeichneten 

Lagen innenliegende Freiräume (In-

nenhöfe/Lichthöfe) zu realisieren. 

Anstelle der innenliegende Frei-

räume können im flächengleichen 

Mass aufenthaltsfreundlich gestal-

tete Frei- und Ruheräume an den 

Fassaden realisiert werden (Fassa-

denrücksprünge).  

3 Die Anzahl Vollgeschosse ist in al-

len Baubereichen innerhalb der ma-

ximal zulässigen Gebäudehöhe frei.  

1 Lage und äussere Abmessungen 

der oberirdischen Hauptgebäude er-

geben sich aus den im Situations-

plan und den Schnitten definierten 

Mantellinien für die Baubereiche A 

bis D. Anbauten und auskragende 

Bauteile wie Vordächer u. dgl. dür-

fen die Mantellinien nur innerhalb 

der bezeichneten Bereiche über die 

gesamte Länge und Tiefe beanspru-

chen. Ansonsten gelten § 21 und 

§ 27 V PBG. 
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4 Unterirdische Bauten und Unterni-

veaubauten dürfen die im Situati-

onsplan bezeichnete Abgrenzungsli-

nie für Untergeschosse nicht über-

schreiten. 

5 Kleinbauten bspw. für Veloabstell-

plätze, Tiefgaragenzufahrten, Tief-

garagenzugänge, u. dgl. sowie tech-

nische Anlagen mit einer Neben-

nutzfläche (bspw. Tankstellenanla-

gen) bis 300 m2 sind unter Beach-

tung der durch Baulinien gesicher-

ten Räume auch ausserhalb der 

Baubereiche zulässig. 

6 Im Bereich für Pumpwerk, Regen-

überlaufbecken und Hundezwinger 

sind ausschliesslich die genannten 

Nutzungen zulässig. Die genaue Di-

mensionierung und Höhenentwick-

lung wird im Rahmen des Baubewil-

ligungsverfahrens festgelegt. 
 

Ziff. 5  
Massgebendes Terrain, 
Fassadenhöhen,  
Gesamthöhen 

1 Die Kote 419.00 m ü. M. gilt inner-

halb der Baubereiche als massge-

bendes Terrain. 
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2 Die im Situationsplan bezeichneten 

Höhenkoten definieren die maxima-

len Fassadenhöhen und Gesamthö-

hen der Gebäude. Technisch be-

dingte Dachaufbauten sind zulässig 

und dürfen diese Koten überragen.  
 

Ziff. 6  
Dachgestaltung 

1 Die Hauptdächer in den Bauberei-

chen A bis D sind als Flachdächer 

zu gestalten. Attikageschosse sind 

nicht erlaubt.  

2 Technisch bedingte Dachaufbauten 

sind so in die Gebäudegestaltung zu 

integrieren, dass eine gute Gesamt-

wirkung erreicht wird. Sie sind 

räumlich zusammenzufassen und 

mindestens um das Mass ihrer 

Höhe von den Fassadenfluchten 

zurückzuversetzen. 

3 Die Hauptdächer, die nicht als be-

gehbare Dachterrasse genutzt wer-

den, sind mit Anlagen zur Nutzung 

von Sonnenenergie auszustatten 

und zusätzlich extensiv zu begrü-

nen. Wegleitend ist die SIA-Norm1 

zur Begrünung von Dächern.  

  

 
1 Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, SN 564 312 Begrünung von Dächern, Ausgabe 2013 
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4 Auf den Hauptdächern sind Dach-

gärten erlaubt. 

 

Kapitel 3 Nutzung 
 

   

Ziff. 7 
Nutzungsmass 

Im Geltungsbereich gilt eine maxi-

male anrechenbare Geschossfläche 

(aGF) von 50'100 m2. Die Nutzflä-

che im Untergeschoss ist nicht be-

schränkt. 

 

  

Ziff. 8  
Art der Nutzung 

1 Die zulässige Nutzweise in den 

Baubereichen A bis D richtet sich 

nach der jeweils gültigen Bauord-

nung und dem Zonenplan, wobei in 

der Mischzone WA4 lediglich im 

Baubereich B ein minimaler Wohn-

anteil zu beachten ist. 

2 Im Baubereich A sind Gewerbe und 

Dienstleitungsbetriebe sowie Wohn-

nutzungen erlaubt. 

1 Die zulässige Nutzweise in den 

Baubereichen A bis D richtet sich 

nach der jeweils gültigen Bauord-

nung und dem Zonenplan, wobei in 

der Mischzone WA4 lediglich in den 

Baubereichen A und B ein minima-

ler Wohnanteil zu beachten ist. 

2 In den Baubereichen A und B sind 

Gewerbe und Dienstleitungsbetriebe 

sowie Wohnnutzungen erlaubt. 
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3 Im Baubereich B sind Gewerbe- und 

Dienstleitungsbetriebe sowie Wohn-

nutzungen erlaubt. Der Mindest-

wohnanteil beträgt 2'600 m2 aGF. 

Die gesamte Wohnnutzung ist als 

preisgünstiger Wohnraum zu reali-

sieren und dauerhaft zu erhalten. 

Der preisgünstige Wohnraum ist 

dem kantonalen Wohnraumförde-

rungsgesetz zu unterstellen.  

4 In den Erdgeschossen der Baube-

reiche A und B sind an den speziell 

bezeichneten Lagen Nutzungen an-

zuordnen, die zur Belebung der 

Platzfläche beitragen (bspw. Aus-

stellungsräume, Gastronomie (Kan-

tine, Cafeteria, Pausenräume u. 

dgl.).  

5 In den Baubereichen C und D sind 

Gewerbe und Dienstleistungsbe-

triebe sowie Stützpunkte für Be-

triebsfahrzeuge zulässig, die der Er-

füllung öffentlicher Aufgaben die-

nen.  

3 In den Baubereichen A und B sind 

mindestens 10'000 m2 aGF Wohn-

nutzung zu realisieren. Davon sind 

mindestens 4’000 m2 aGF als preis-

günstiger Wohnraum zu realisieren 

und dauerhaft zu erhalten. Der 

preisgünstige Wohnraum ist dem 

kantonalen Wohnraumförderungs-

gesetz oder der kommunalen Ver-

ordnung über die Zone für preis-

günstigen Wohnungsbau oder durch 

einen gemeinnützigen Wohnbauträ-

ger, der ohne Gewinnabsichten dem 

Prinzip der kostendeckenden Miete 

verpflichtet ist, zu unterstellen.  
 



9/19 

 

6 Im speziell bezeichneten Bereich ist 

der Betrieb eines Pumpwerks mit 

Regenüberlaufbecken sowie der 

Bau eines Hundezwingers für 

Diensthunde erlaubt. Die Grösse 

der technischen und betrieblichen 

Anlagen richtet sich nach dem je-

weiligen Bedarf. An bezeichneter 

Lage ist ein Werkplatz für den Un-

terhalt und der Zugang zu den Anla-

gen sicherzustellen.  

 

Kapitel 4 Erschliessung 
 

   

Ziff. 9  
Arealerschliessung 

1 Die Erschliessung für den motori-

sierten Verkehr hat grundsätzlich ab 

der General-Guisan-Strasse zu er-

folgen. Die im Situationsplan weiss 

dargestellten Flächen dienen der 

Arealerschliessung. 

2 Die Zu- und Wegfahrt durch den 

motorisierten Verkehr zu und von 

den Tiefgaragen hat über die im Si-

tuationsplan schematisch bezeich-

neten Stellen zu erfolgen.  
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3 Für die Anlieferungen und den Gü-

terumschlag sind mindestens an 

den im Situationsplan bezeichneten 

Lagen die erforderlichen Flächen 

freizuhalten.  

4 Die bezeichneten Fuss- und Rad-

wege sowie der Quartierfreiraum 

sind allgemein zugänglich zu halten. 

Die Zugänglichkeit für die Öffentlich-

keit ist privatrechtlich sicherzustel-

len. 

5 An den im Situationsplan schema-

tisch bezeichneten Lagen sind Auf-

stellflächen für die Feuerwehr freizu-

halten. 

6 An bezeichneter Lage an der Gene-

ral-Guisan-Strasse ist die Erschlies-

sung einer ausserhalb des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans 

liegenden Überbauung zulässig. 

 

Ziff. 10 
Parkierung 

1 Zur Parkierung gelten folgende Vor-

gaben: 
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a) Es sind insgesamt max. 583 

Parkplätze zulässig. Dieses zu-

lässige Angebot verteilt sich wie 

folgt auf die einzelnen Nutzer-

gruppen: 

Betriebsparkfelder max. 288 

Parkfelder für Bewohner / Be-

schäftigte / Kunden / Besucher 

 max. 295 

Davon dürfen max. 18 Park-

plätze oberirdisch im Aussenbe-

reich angeordnet werden.  

Die Infrastruktur für Elektromobi-

lität ist konzeptionell zu planen 

und bedarfsgerecht umzusetzen. 

Für unterirdische Parkfelder 

ohne Zugang zu einer Ladesta-

tion sind im Minimum Leerrohre 

oder eine vergleichbare Infra-

struktur vorzusehen. 
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b) Im Rahmen von Baubewilli-

gungsverfahren für die jeweiligen 

Etappen zeigt die Bauherrschaft 

in einem Mobilitätskonzept die 

Verteilung der Parkplätze auf die 

Nutzungen und Baubereiche so-

wie die Etappierung der Parkie-

rungsanlagen auf. Im Mobilitäts-

konzept sind die betrieblichen 

und organisatorischen Massnah-

men zur Verkehrslenkung aufzu-

zeigen. Die Stadt sichert die 

Massnahmen bei Bedarf mit Auf-

lagen im Baubewilligungsverfah-

ren. 

2 Stellplätze, die im Zusammenhang 

mit Fahrzeug-Werkstattbetrieben 

benötigt werden, zählen nicht zu 

den Parkplätzen. 

3 An bezeichneter Lage um das Ge-

bäude D sind oberirdische Parkfel-

der nur für die Anlieferung und Be-

sucher als Kurzzeitparkplätze zuläs-

sig.  
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4 Die Parkplätze für Besuchende, 

Kundschaft und Beschäftigte sind 

ab der ersten Minute monetär und 

lenkungswirksam zu bewirtschaften. 

 

Ziff. 11  
Veloabstellplätze 

1 Das zu schaffende Angebot an Ve-

loabstellplätzen ist in den Mobilitäts-

konzepten (Ziffer 10.1 lit. b) herzu-

leiten. Als Berechnungsbasis und 

für die Ausgestaltung gelten die 

VSS-Normen.2 Es sind insgesamt 

mindestens 490 Veloabstellplätze 

zu erstellen. Davon sind 225 als 

Kurzzeitabstellplätze oberirdisch 

und 265 Langzeitabstellplätze unter-

irdisch anzuordnen. Die räumliche 

Verteilung und Ausgestaltung der 

Veloabstellplätze ist im Baubewilli-

gungsverfahren in einem Detailkon-

zept aufzuzeigen. Die unterirdischen 

Veloabstellplätze sind einfach zu-

gänglich zu gestalten. 

  

 
2 Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute, SN 40 065 Parkieren; Bedarfsermittlung und Standortwahl von Veloparkierungsanlagen 
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2 Mindestens an den im Situations-

plan schematisch bezeichneten La-

gen sind oberirdische, überdachte 

Kurzzeitparkplätze anzuordnen. 

 

Kapitel 5 Freiraum 
 

   

Ziff. 12  
Gestaltungsgrundsätze 

Grünräume und Plätze müssen eine 

besonders gute gestalterische Qua-

lität aufweisen und den verschiede-

nen Nutzungsansprüchen gerecht 

werden.  

 

  

Ziff. 13  
Plätze und Grünräume 

Innerhalb des Areals sind Freiräume 
gemäss Situationsplan wie folgt zu 
realisieren: 

− Die bezeichneten Platzflächen 

sind aufenthaltsfreundlich zu ge-

stalten. 
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− Zwischen den Baubereichen A, 

B und C ist ein öffentlich zugäng-

licher Quartierfreiraum mit punk-

tuellen Grünelementen anzule-

gen. Es ist mindestens ein gross-

kroniger Baum zu pflanzen, der 

nicht unterbaut werden darf. Der 

Quartierfreiraum muss mindes-

tens eine Fläche von 1'730 m2 

aufweisen. Zusammen mit einem 

Bauvorhaben ist eine klimaange-

passte Gestaltung (Baumpflan-

zungen, Beschattungselemente, 

nicht befestigte Beläge etc.) 

nachzuweisen. 

− Der Grünraum nördlich und 

westlich des Baubereichs B ist 

als parkartiger Grünbereich aus-

zugestalten und standortgerecht 

zu bepflanzen. 
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− Der ehemalige Bahndamm 

Schleife ist in seinem Charakter 

und seiner Ausdehnung zu erhal-

ten und ökologisch aufzuwerten. 

Im Baubewilligungsverfahren ist 

ein Aufwertungs- und Pflegekon-

zept nachzuweisen. Der beste-

hende Fussweg ist zurückzu-

bauen. Die Umgebungsflächen 

auf dem Grundstück GS Nr. 215 

sind mehrheitlich unbefestigt 

auszubilden. Der im Situations-

plan bezeichnete Parkplatz WP 

ist als Schotterrasen auszuge-

stalten.  

− Der Siehbach ist im bezeichne-

ten Abschnitt zu renaturieren. 

Der mit einer Spezialbaulinie ge-

sicherte Raum gilt als Gewässer-

raum. Es gelten die bundesrecht-

lichen Vorgaben (GschV). 

− Der bestehende Siehbachkanal 

darf verlegt werden. Unter Be-

achtung der technischen Anfor-

derungen an den Kanal darf er 

mit Kleinbauten und Anlagen 

überbaut werden.  
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− Entlang der Bahnlinie zwischen 

Rad- und Fussweg und Vorplatz 

ist ein Übergangsbereich mit He-

cken und Bäumen zu gestalten. 

− Für die Begrünung sind standort-

gerechte Pflanzen zu verwen-

den. Rasen- und Wiesenflächen 

sind als artenreiche Vegetations-

flächen zu erstellen und zu unter-

halten. 

 

Ziff. 14  
Bäume 

An schematisch bezeichneten La-

gen sind Baumpflanzungen vorzu-

sehen. Sie sind vorzugsweise aus-

serhalb von Untergeschossen anzu-

ordnen. Im Bereich von Bäumen auf 

Untergeschossen muss eine durch-

wurzelbare Substratschicht von min-

destens1.5 m gewährleistet werden.  
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Kapitel 6 Umwelt 
 

   

Ziff. 15  
Umweltbestimmungen 

1 Spätestens mit dem ersten Bauge-

such ist ein Konzept vorzulegen, mit 

dem eine nachhaltige und effiziente 

Energieversorgung nachgewiesen 

wird. 

2 Das Areal ist im Trennsystem zu 

entwässern. Mit einem ersten Bau-

vorhaben sind die erforderlichen Re-

tentionsanlagen nachzuweisen. 

3 Die Entsorgung von Siedlungsabfäl-

len der Baubereiche A und B hat an 

der im Situationsplan eingetragenen 

Stelle in Unterflurcontainern (UFC) 

zu erfolgen. Die UFC haben sich gut 

in die Umgebung einzuordnen. 

4 Der Stadtrat legt gestützt auf den 

Umweltverträglichkeitsbericht An 

der Aa II vom 26.9.2022 im Baube-

willigungsverfahren die erforderli-

chen umweltrechtlichen Auflagen 

fest.  

 

 1 Spätestens mit dem ersten Bauge-

such ist nachzuweisen, wie bei den 

Neubauten die Kriterien und Indika-

toren des jeweils gültigen Standards 

Nachhaltiges Bauen Schweiz 

(SNBS) oder eines gleichwertigen 

Standards erfüllt werden. 
 

Ziff. 16  
Lärm 

Im Baubewilligungsverfahren ist ein 

Lärmgutachten zur Bewilligung ein-

zureichen. Der Stadtrat legt gestützt 

auf das Lärmgutachten im 
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Baubewilligungsverfahren die erfor-

derlichen umweltrechtlichen Aufla-

gen fest. 

 

Kapitel 7  
Schlussbestimmungen 
 

   

Ziff. 17  
Etappierung 

Die Überbauung darf in Etappen re-

alisiert werden. Jede Etappe hat zu-

mindest einen Baubereich und die 

daran angrenzende Umgebung zu 

beinhalten. Im Rahmen der Entwick-

lungsphase und für Zwischennut-

zungen kann der Stadtrat zeitlich 

befristete Abweichungen von den 

Bebauungsplanbestimmungen be-

willigen. 

 

  

Ziff. 18  
Änderungen 

Bei der Änderung des Zonenplans 

und/oder der Bauordnung ist der 

Bebauungsplan zu überprüfen. Ein-

tragungen ausserhalb des Geltungs-

bereichs des Bebauungsplans sind 

nicht verbindlich. 

 

  

 
   


